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Regeste

Art. 6 ATSG, Art. 29 Abs. 1 lit. b IVG. Der Begriff der Arbeitsunfähigkeit im Sinne von
Art. 6 ATSG und Art. 29 Abs. 1 lit. b IVG setzt eine Einbusse an funktionellem
Leistungsvermögen im bisherigen Beruf oder Aufgabenbereich voraus. Hat sich eine
rückwirkend festgestellte medizinisch-theoretische Arbeitsunfähigkeit bei der
Arbeitstätigkeit nie konkret realisiert, kann nicht auf die medizinisch-theoretische
Arbeitsunfähigkeit abgestellt werden (Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons St.
Gallen vom 2. Juni 2010, IV 2008/381).

Erwägungen

E. 1
Die Entstehung des Anspruchs auf eine Invalidenrente setzt unter anderem voraus, dass
während eines Jahres ohne wesentlichen Unterbruch eine mindestens 40%ige
Arbeitsunfähigkeit im Sinne von Art. 6 des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des
Sozialversicherungsrechts (ATSG; SR 830.1) bestanden hat (Art. 28 Abs. 1 lit. b des
Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung [IVG, SR 831.20]) und nach Ablauf dieses
Jahres mindestens eine 40%ige Invalidität im Sinn von Art. 8 ATSG weiterhin besteht
(Art. 28 Abs. 1 lit. c IVG; vgl. BGE 127 V 298 E. 4c). Nach ständiger höchstrichterlicher
Rechtsprechung ist unter relevanter Arbeitsunfähigkeit im Sinne von Art. 6 ATSG und
Art. 28 Abs. 1 lit. b IVG eine Einbusse an funktionellem Leistungsvermögen im bisherigen
Beruf oder Aufgabenbereich zu verstehen (für viele: Urteil des Bundesgerichts vom
17. September 2009, 8C_380/2009, E. 2.1; Urteil des Bundesgerichts vom 16. Oktober
2006, B 1/06, E. 1; BGE 130 V 97 E. 2.2. mit Hinweisen). Eine Einbusse an
Leistungsvermögen muss mit anderen Worten arbeitsrechtlich in Erscheinung treten, so
etwa durch einen Abfall der Leistungen mit entsprechender Feststellung oder gar
Ermahnung des Arbeitgebers oder durch gehäufte, aus dem Rahmen fallende gesundheitlich
bedingte Arbeitsausfälle (vgl. Urteile des Bundesgerichts vom 5. Februar 2003, B 13/01, E.
4.2 und vom 28. Mai 2002, B 73/00, E. 3a/bb). Eine erst nach Jahren rückwirkend
festgelegte medizinisch-theoretische Arbeitsunfähigkeit genügt nicht (Urteil des
Bundesgerichts vom 6. Februar 2003, B 75/01, E. 2.2). Vielmehr muss der Zeitpunkt des
Eintritts der Arbeitsunfähigkeit mit dem im Sozialversicherungsrecht üblichen Beweisgrad
der überwiegenden Wahrscheinlichkeit echtzeitlich nachgewiesen sein. Dieser Nachweis
darf nicht durch nachträgliche erwerbliche oder medizinische Annahmen und spekulative
Überlegungen ersetzt werden (Urteil des Bundesgerichts vom 11. September 2008,
9C_368/2008, E. 2 mit Hinweisen; Urteil des Bundesgerichts vom 17. September 2009,
8C_380/2009, E. 2.1).



E. 2.1
In der Anmeldung vom 31. August 2005 führt der Beschwerdeführer die von ihm geltend
gemachte Einschränkung in der Erwerbsfähigkeit unter anderem auf drei Sportunfälle
zurück, bei denen er sich eine Fraktur des 5. Halswirbels (Jahr 1978), eine Fraktur des
obersten Lendenwirbels (März 2002) und einen 3-fach Bruch der rechten Schulter
(Dezember 2002) zugezogen hatte. Seit dem Bruch des Lendenwirbels habe er immer
wieder grosse Rückenschmerzen, die zu Arbeitsausfällen führten; seit dem 3-fach Bruch der
rechten Schulter leide er unter Kraftverlust und Schmerzen im rechten Arm bei
Beanspruchung (IV-act. 1). Auch der behandelnde Arzt, Dr. med. D.___ attestierte dem
Beschwerdeführer mit Arztbericht vom 17. September 2005 eine "massive Einschränkung
der Arbeitsfähigkeit seit März 2002" (IV-act. 12/1). Nichtsdestotrotz war der
Beschwerdeführer offenbar durchwegs in der Lage, eine uneingeschränkte Erwerbstätigkeit
auszuüben. So arbeitete er von Juni 2002 bis März 2004 vollzeitlich und ohne Absenzen
(vgl. IV-act. 19) bei der C.___ zunächst als Regionalfilialleiter-Aspirant und nach
Aufhebung dieser Funktion ab Juni 2003 als Rollout-Betreuer bei der Einführung der
Scanning-Kassen und erzielte dabei sogar ein im Vergleich zu seinen bisherigen Tätigkeiten
deutlich überdurchschnittliches jährliches Bruttoerwerbseinkommen (IV-act. 54). Die
Anstellung bei der C.___ wurde dem Beschwerdeführer denn auch nicht aus
gesundheitlichen Gründen gekündigt, was sowohl dem Arbeitszeugnis (IV-act. 18/4.) als
auch den eigenen Angaben des Beschwerdeführers in der RAD-Untersuchung zu
entnehmen ist (IV-act. 27/11); vielmehr war das Projekt "Scanning", an dessen Realisierung
der Beschwerdeführer beteiligt war, abgeschlossen und es fand sich keine weitere
Einsatzmöglichkeit für ihn.

E. 2.2
Im Anschluss an die Tätigkeit bei der C.___ war der Beschwerdeführer längere Zeit
arbeitslos. Von 1. September 2004 bis 31. Mai 2005 arbeitete er zu 100% im
Zwischenverdienst als Monteur für Spielautomaten bei der E.___. Auch aus dem
diesbezüglich vorliegenden, durchwegs positiven Arbeitszeugnis ist nicht ersichtlich, dass
der Beschwerdeführer eine verminderte Leistung gezeigt hätte. Vielmehr wird er als
selbständig mit hoher Leistungsbereitschaft beschrieben und es wird seine aktive und
produktive Arbeit gelobt (IV-act. 18/2).

E. 2.3
Im Rahmen der RAD-Untersuchung vom 28. März 2006 gab der Beschwerdeführer an, seit
13. März 2006 als Verkäufer und Monteur von Auto-Navigationssystemen,
Freisprechanlagen und Hi-Fi-Anlagen zu arbeiten. Hierzu müsse er zum Teil in die
Kofferräume und Fussräume der Autos kriechen, was aber machbar sei. Bis jetzt habe er
keine Beschwerden (IV-act. 27/11).

E. 2.4
Am 1. Juni 2007 trat der Beschwerdeführer die Umschulung bei der A.___ an. Auch
diesbezüglich resp. in Bezug auf die nach Abschluss der internen Schulung aufgenommene
volle Erwerbstätigkeit bei der A.___ lässt sich den Akten nichts entnehmen, was auf
gesundheitlich bedingte Einschränkungen in der Leistungsfähigkeit hinweisen würde.
Vielmehr schreibt der Beschwerdeführer in seinem E-Mail vom 14. April 2008: "Das
Arbeiten bei A.___ und die Firma selbst gefallen mir sehr. Ich denke auch, dass ich es
irgendwann schaffe, davon anständig zu leben. Andere Wohnberater hatten auch zu beissen.



Das Ganze dauert einfach seine Zeit" (IV-act. 82). Im E-Mail vom 30. April 2008 schreibt
der Beschwerdeführer zudem, dass er "noch nicht vollständig eingearbeitet" sei (IV-act.
83). Tatsächlich deutet diese Ausdrucksweise vielmehr auf wirtschaftliche denn auf
gesundheitliche Probleme des Beschwerdeführers hin.

E. 3
Nachdem damit aus den Akten nicht ersichtlich ist, dass sich die in der RAD-Untersuchung
vom 28. März 2006 festgestellte medizinisch-theoretischen Arbeitsunfähigkeit bei der
Arbeitstätigkeit des Beschwerdeführers verwirklicht hat und der Eintritt einer länger
dauernden Arbeitsunfähigkeit damit echtzeitlich nicht mit überwiegender
Wahrscheinlichkeit nachweisbar ist, fehlt es bereits an der für eine Rente der
Invalidenversicherung vorausgesetzten, während einem Jahr bestehenden 40%igen
Arbeitsunfähigkeit des Beschwerdeführers (Art. 28 Abs. 1 lit. b IVG i.V.m. Art. 6 ATSG).

E. 4
Im Weiteren ist der Anspruch des Beschwerdeführers auf eine Invalidenrente auch mangels
eines rentenbegründenden Invaliditätsgrades zu verneinen. Zu beachten ist nämlich, dass
der Beschwerdeführer die drei Sportunfälle, auf die seine Einschränkungen in der
Erwerbsfähigkeit aus orthopädischer Sicht zurückzuführen sind, im Jahr 1978, im März
2002 und im Dezember 2002 erlitten hat. Da bei dem Beschwerdeführer offenbar auch seit
über 20 Jahren Atemstillstände im Schlaf beobachtet wurden (vgl. IV-act. 12/34 und 27/10)
und er nach eigenen Angaben, seit er sich erinnern kann, jede Nacht schnarcht (IV-act.
12/36), ist zudem mit überwiegender Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass auch das
bei ihm im August 2005 diagnostizierte obstruktive Schlaf-Apnoe-Syndrom bereits seit
mehreren Jahren und damit auch im Jahr 2002 bereits bestanden hat. Obwohl sich demnach
sämtliche Gesundheitsschäden, die gemäss RAD-Gutachten vom 6. April 2006 eine
verminderte Leistungsfähigkeit des Beschwerdeführers zur Folge haben, bereits im Jahr
2002 verwirklicht hatten, erzielte der Beschwerdeführer im Rahmen seiner Tätigkeit bei der
C.___ von Juni 2002 bis März 2004 ein jährliches Bruttoerwerbseinkommen von
Fr. 91'000.--. Nach einer Phase von Arbeitslosigkeit mit Zwischenverdienst arbeitete er ab
März 2006 als Auto-Hifi-Verkäufer bei der F.___, wo er gemäss IK-Auszug einen
Monatslohn von durchschnittlich Fr. 5'810.-- erzielte, was einem Jahreseinkommen von Fr.
69'720.-- entspricht (IV-act. 27/11, IV-act. 55/1, IV-act. 41). Der vorliegende Fall zeichnet
sich demnach durch die Besonderheit aus, dass der Beschwerdeführer nach Eintritt der
Gesundheitsschädigungen in der Lage war, ein im Vergleich zu den vor dem Unfall im
März 2002 ausgeübten Tätigkeiten gleichwertiges oder sogar deutlich
überdurchschnittliches Erwerbseinkommen zu erzielen. Ein rentenbegründender
Invaliditätsgrad ist somit im massgebenden Zeitraum bis zum Erlass der angefochtenen
Verfügung nicht gegeben.

E. 5
Nach dem Gesagten ist die Beschwerde abzuweisen. Das Beschwerdeverfahren ist
kostenpflichtig. Die Kosten werden nach dem Verfahrensaufwand und unabhängig vom
Streitwert im Rahmen von Fr. 200.-- bis Fr. 1'000.-- festgelegt (Art. 69 Abs. 1 bis IVG).
 Eine Gerichtsgebühr von Fr. 600.-- erscheint als angemessen. Die Gerichtskosten hat der
unterliegende Beschwerdeführer zu bezahlen. Der von ihm in derselben Höhe geleistete
Kostenvorschuss wird angerechnet. Demgemäss hat das Versicherungsgericht im
Zirkulationsverfahren gemäss Art. 53 GerG entschieden: 1.  Die Beschwerde wird



abgewiesen. 2.  Der Beschwerdeführer hat die Gerichtsgebühr von Fr. 600.-- zu bezahlen.
Der geleistete Kostenvorschuss wird angerechnet.
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